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Ablöse und Bewertung von Weiderechten

Dipl.-Ing. Franz Legner

Amt der Tiroler Landesregierung

Abt. Agrarwirtschaft

Univ.-Lektor für Alpwirtschaft

www.alpwirtschaft.com
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Interdisziplinäre Zusammenhänge

Siedlungs-
räume

Talbauern

Berg-
bauern

Asten

TourismusLiftanlagen, Pisten

Gastronomie, Freizeithütten

Tourengeher, Rad-
fahrer, Trendsportler

Forstwirtschaft

Almwirt-
schaft

Jagdwirtschaft

Wildbach-, 
Lawinen-

Verbauung

Lawinen, Erosion, 
Wasserabfluss

Servituts-
rechte

Umweltschutz
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Einforstungsrecht - Servitute

� Im heutigen Sprachgebrauch werden die 

Einforstungsrechte oft fälschlich als Servitute 

bezeichnet. Einforstungsrechte unterscheiden 

sich von den zivilrechtlichen Servituten, welche 

dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 

unterliegen.
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Einforstungsrecht - Servitute
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Kennzeichen der Einforstungsrechte

� Die Gesetzesgrundlage der Einforstungsrechte 
sind die Wald- und Weide-Servitutengesetze der 
Bundes- und Landesgesetze, die rechtliche 
Behandlung obliegt den Agrarbehörden.

� Einforstungsrechte sind urkundlich gesichert und
zeitlich unbefristet, können durch Nichtausübung 
generell nicht verjähren, ihr Umfang kann weder 
eingeschränkt noch erweitert werden.

� Einforstungsrechte bestehen unabhängig von 
ihrer grundbücherlichen Eintragung.
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Arten der Einforstungsrechte:

� Holzbezugsrechte
- (Brenn-, Nutz- und Elementarholz, Holz für Haus und 

Gutsbedarf)

� Streubezugsrechte 
- (Bodenstreu, Aststreu, Laubstreu, Nadelstreu, 

Schneitelstreu)

� Weiderechte
� Recht zur Führung eines Almbetriebes

� Recht auf Nutzung und Zuleitung von 
Quellwasser
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Einforstungsrechte

 Bedeutung der Holz- und Weiderechte in Österreich:

� 337.800 fm Brennholz jährlich (ÖBF-AG: 268.000) 

96.000 fm Nutzholz jährlich    (ÖBF-AG:   63.000) 

174.000 Rindergräser (ÖBF-AG: 166.000) 

von 840.000 ha der ÖBF-AG sind 70 % belastet

2003 bei ÖBF: 11.000 Heim- u. 35.000 

Alpsweidegräser
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Ausgeübte Einforstungsrechte bei den ÖBF-AG
(Jahrbuch 2003)
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Einforstungsrechte

� Insgesamt 356 Betriebe belastet
� 593.700 ha Wirtschaftsfläche (7 % d. Staatsfläche)

71 % Wald
10 % Grünland
19 % unproduktiv

� 43.400 Eingeforstete insgesamt davon:
32.700 Eingeforstete  mit 174.000 GVE
22.500 Eingeforstete mit

- 337 800 fm Brennholz
- 96 000 fm Nutz- und Zaunholz
- Streurechte

Quelle:Erhebung des Stat.Zentralamtes 1988
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 Eingeforstete WW-Fläche in % der Waldfläche (1988)
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Anteil der einforstungsbelasteten Fläche zur
Gesamtalmfläche in den Almregionen
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Grundbesitz der ÖBF-AG

Gesamtfläche 840.000 ha
70 % der Eingeforsteten 
70 % der Servitutsflächen

0�����1�9��+�4

Eigentumsflächen der ÖBF
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Tatsächliche Ausübung der SR auf 
Heim- und Alpsweiden
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Vielfalt der Waldweidenutzungen

� Verschiedene Überschirmungsgrade der Weiden

� unterschiedliche Weideintensität

� Komb. mit Eigentumsflächen oder mit 

Belastungsflächen Dritter

� Bedeckung, Überregulierung

� urkundlicher Zustand

� urkundliches Viehgewicht

Bewertungskriterium NKG/ha
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Überschirmung 100 %
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Überschirmung 50 %
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Überschirmung 0 - 100 %
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Waldweideertragsdiagramm für eine Umtriebszeit

 durch kurze Schlagruhe 
und Schonungslegungen 
nach der Rodung geht ein 
großer Teil des möglichen 

Weideertrages verloren
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öffentliche Beurteilung von WR

� höchste biologische Artenvielfalt beim Wechsel zwischen 

Weide- und Waldflächen

� Eignung der Weidewaldflächen für extensive 

Jungviehweide bis zur hochwertigen Kuhweide

� WW im Wirtschaftswald  =  Nutzungskonflikt

� WW im Schutzwald und auf Extremstandorten negativ
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Einforstungsrechte

 Ablöseanlässe
� Servitutenneuregulierung
� WLV-Projekte
� FW-Projekte
� Straßenbau
� Gemeindebauten
� Speicherseen
� Golfplätze 
� Baugebietswidmung
� Quellschutzgebiet
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WLV-Projekt
Pertisauer Wildbäche

mit Überflutungsflächen im Almgebiet
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Servitutenregulierungsurkunden von 1860 - 1890

� durch Landesregulierungskommissionen 
alle Weiderechte samt Formalitäten in über 
7.000 SRU niedergeschrieben

� seitdem gibt es lt. § 2 WWSG keine 
Ersitzung bzw. Verjährung

� Weiderecht muss nicht im GB eingetragen 
sein
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Gesetzliche Grundlagen

� Forst-Gesetz

� Waldweide-Servituten-Gesetz (WWSG)

� UVP-Gesetz ab 2000

� Natura 2000-Gebiete

� Eisenbahnenteignungsgesetz

� Tourismus-Gesetz
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Gesetzliche Grundlagen

 Änderung des Grundsatzgesetzes 1951 über 
die Behandlung der Wald- und 
Weidenutzungsrechte sowie besonderer 
Felddienstbarkeiten v. 23. Jänner 2006 

 im folgenden

 Novelle Grundsatz-G genannt
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle Grundsatz-G
� ) § 5 Abs. 2 lautet:

Stimmt der Verpflichtete einer gänzlichen oder teilweisen 
Übertragung eines Nutzungsrechtes von der berechtigten 
Liegenschaft auf eine andere nicht zu, so kann die 
Agrarbehörde auf Antrag einer Partei nach Anhörung der 
Gegenpartei derartige Veränderungen durch Bescheid 
verfügen. Die Bewilligung einer gänzlichen oder 
teilweisen Übertragung eines Nutzungsrechtes von der 
berechtigten Liegenschaft auf eine andere ist zu 
versagen, wenn die Übertragung aus anderen als 
wirtschaftlichen Gründen angestrebt wird, zu einer 
unwirtschaftlichen Rechtszersplitterung führt oder eine 
unverhältnismäßige Erschwernis in der 
Wirtschaftsführung des Verpflichteten nach sich zieht.“
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle Grundsatz-G

� 6. (Grundsatzbestimmung) § 14 Abs. 1 lautet:
� „(1) Bei der Ablösung durch Abtretung von Grund 

ist aus dem belasteten Besitz des Verpflichteten, 
sofern keine anderweitige Vereinbarung 
zwischen Berechtigtem und Verpflichtetem 
getroffen wurde, ein solches 
Ablösungsgrundstück auszuwählen, welches 
nach seiner nachhaltigen Ertragsfähigkeit bei 
pfleglicher Bewirtschaftung die Deckung der 
abzulösenden Nutzungsrechte dauernd sichert.“
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle Grundsatz-G

� 7. (Grundsatzbestimmung) § 17 samt Überschrift lautet:
� „Bewertung der Ablösungsfläche und Entschädigung
� § 17. (1) Der Wert der abzutretenden Grundflächen ist 

festzustellen und dem Wert der abzulösenden 
Nutzungsrechte gegenüber zu stellen. Die Differenz ist in 
Geld abzugelten.

� (2) Bei der Bewertung der abzutretenden Grundflächen 
ist insbesondere auf die Nutzungsmöglichkeiten für den 
bisherigen Eigentümer, die Ertragsfähigkeit und andere 
von der Ertragsfähigkeit abweichende, wertbestimmende
Kriterien Rücksicht zu nehmen. Der Wert der 
Nutzungsrechte ist gemäß § 22 zu ermitteln.
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle Grundsatz-G
� (3) Ist auf dem dem Verpflichteten verbleibenden Teil 

jener Grundfläche, aus welcher das Ablösungsgrundstück 
genommen wird, keine ordentliche Wirtschaft mehr 
möglich, so kann der Verpflichtete die Einlösung 
desselben verlangen.

� (4) Die Zustimmung des Berechtigten zur Ablösung ist 
erforderlich, wenn die in Geld zu entschädigende 
Differenz den halben Wert des Nutzungsrechtes 
übersteigt. Übersteigt der Wert der abzutretenden 
Grundflächen das Zweifache des Wertes der 
abzulösenden Nutzungsrechte, so ist eine Ablösung nur 
mit Zustimmung des Verpflichteten möglich. Die 
Geldentschädigung ist auch im Fall einer 
gemeinschaftlichen Ablösung von den Eigentümern der 
bisher berechtigten Liegenschaften direkt an den 
Verpflichteten zu leisten.“
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle Grundsatz-G

� 8. (Grundsatzbestimmung) In § 22 Abs. 2 wird 
folgender zweiter Satz angefügt:

� „Bei der Festsetzung des Wertes des 
Nutzungsrechtes ist gegebenenfalls auf von der 
Ertragsfähigkeit abweichende, wertbestimmende
Kriterien angemessen Rücksicht zu nehmen.“
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle WWSG
� „(4) Die Agrarbehörde hat auf Antrag des Eigentümers 

der belasteten Liegenschaft oder von Amts wegen ein 
Nutzungsrecht im Hinblick auf ein damit belastetes 
Grundstück im erforderlichen Umfang als erloschen zu 
erklären, wenn dieses Grundstück

� a) für die Verwendung als Bauland benötigt wird und im 
Eigentum einer Gemeinde oder einer Agrargemeinschaft 
steht oder von einer Gemeinde, einer Agrargemeinschaft 
oder dem Bodenbeschaffungsfonds erworben wird oder

� b) als Vorbehaltsfläche benötigt wird oder
� c) Gegenstand eines Baulandumlegungsverfahrens ist 

oder
� d) für Zwecke benötigt wird, für die nach landes-

gesetzlichen Vorschriften die Enteignung zulässig ist,
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Gesetzliche Grundlagen

 Novelle WWSG
� und wenn eine Gefährdung des Wirtschaftsbetriebes der 

berechtigten Liegenschaft nicht eintritt. Auf den 
verbleibenden belasteten Grundstücken darf der Ertrag 
der Nutzungsrechte allfälliger übriger Berechtigter nicht 
geschmälert und die Servitutslast ohne Zustimmung der 
Eigentümer dieser Grundstücke nicht drückender werden. 
Für Einschränkungen in der Ausübung des betroffenen 
Nutzungsrechtes gebührt dem Nutzungsberechtigten eine 
angemessene Entschädigung. Kommt hierüber kein 
Übereinkommen zu-stande, so ist die Entschädigung 
nach dem Wert des Nutzungsrechtes festzusetzen; § 27 
Abs. 2 ist anzuwenden."
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Gesetzliche Grundlagen

 § 27 Ermittlung des Ablösungsbetrages
� (1) Wenn ein Übereinkommen der Parteien nicht 

zustande kommt, ist der Ablösungsbetrag nach dem Wert 
des Nutzungsrechtes festzusetzen

� (2) Als Wert gilt der Jahreswert der gebührenden 
Nutzungen unter Zugrundelegung der im Verkehr 
zwischen Ortsansässigen üblichen Preise und Ansätze 
abzüglich des zur Ausübung erforderlichen Aufwandes, 
kapitalisiert nach einem Zinsfuß, welcher den 
herrschenden allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
entspricht, jedoch nicht niedriger sein darf als der vom 
zuständigen Oberlandesgericht gemäß § 19 der 
Realschätzungsverordnung vom 25.07.1897, RGBl. Nr. 
175, jeweils festgesetzte Zinsfuß.
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Tourismus-G

 § 43 Einräumung u. Aufhebung von Benützungsrechten

� Zur Herstellung und Benützung von infrastrukturellen 

Anlagen, die für den Tourismus von besonderer 

Bedeutung sind, wie Schiabfahrten, Loipen, 

Übungsgelände für Schischulen, Schlepplifte, 

Sportplätze, Badeanlagen und Wege (Spazier- und 

Wanderwege), und zur Schaffung von geeigneten 

Zugängen zu solchen Anlagen können auf Antrag eines 

Tourismusverbandes Benützungsrechte durch 

Enteignung eingeräumt werden.
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Ablöse von Einforstungsrechten

� Ablöse in Geld WWSG § 26 

� Holzbezug

� Servitutsweidefläche WWSG § 18, 19

� Überzimmerung

� Eigentumsfläche (Weide, Wald, Baufläche)

� Anteilsrechte an Almen

� Verkauf der Einforstungsrechte an andere 
Bauern

� Kombinationen obiger Arten 
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Wald- und Weideservitute

� Ablöse in Geld
- Gesetzliche Bestimmung
- Ablösesätze der ÖBF-AG

» Laub- und Mähstreu € 62 pro rm

» gehackte Aststreu € 90

» übrige Streusorten € 47

- Ablösesätze ohne MWSt.:
» Weiderecht netto € 1.200,- pro NKG

� Umwandlung in Holzbezugsrechte
- Gesetzliche Bestimmung
- Ablösesätze der ÖBF-AG

pro GVE mit 140 Weidetagen  1,1 fm Nutzholz
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Agrarwirt
-schaft

Wildbach-
Law.verb.

Servituts-
belasteter

Umwelt-
schutz

Forstwirt-
schaft

Jagdwirt-
schaft

Servituts-
berechtigter

Agrar-
behörde

Boden-
ordnung

Gemeinde Tourismus

Partner bei Servitutenneuregulierungen

"#���
�	$��%��	�
 �&+���(
������� ��! �.

Einforstungsverband

 Aufgaben

� Politische Vertretung der Servitutsberechtigten

� Verhandlungen mit Servitutsbelasteten

� Begutachtung und Ausarbeitung von Gesetzen

� Einforstungsbuch

� Beratung

� Durchführung von Tagungen, Exkursionen

"#���
�	$��%��	�
 �&+���(
������� ��! �/

11.000 ha Servi-
tutsgebiet

10 Weidegruppen

65 Almen

1.450 Kuhgräser

abgeschlossene 
SNR:

40 Berechtigte

700 Kuhgräser

650 ha Weideflä.

3.000 ha freige-
stellter Wald

Gemeinde Brandenberg
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 Nutzungsteilung für 9 berechtige Liegenschaften

 mit 144 Kuhgräsern zur Niederlegerzeit

 112 ha Weidefläche mit 5 - 10 % Überschirmung

 4,5 km Wegbau

 Bestockung auf Steilflächen und Grabeneinhängen 

sowie auf feuchten u. flachgründigen Standorten

 Auflichtungen im Ausmaß von ca. 65 ha

 310 ha Weidefreistellung

 Abzäunung von ca. 4 ha Biotopflächen

 Verlegung der Wildfütterung

aktuelles Bsp. SNR Baumbach-Almen
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SNR Baumbach-Alm 
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aufgelichteter Weidewald 
mit 5 – 10 % Überschirmung
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4,5 km Erschließungs- und Düngerwege,
genaue Regelung der langfristigen Erhaltung 

der Mindestüberschirmung
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Ganzbaumernte durch Grundeigentümer 
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Hackschnitzelerzeugung
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Holzräumung durch Servitutsberechtigte
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Sorgfältige Auszeige der Baumgruppen
erhöht die Widerstandskraft
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SNR Unterberger Heimweide

� 1250 ha Serv.Flä.
� 8 Berechtigte
� 75 ha Rodefläche
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Unterberger Heimweide
Einsatz des Forstmulchers
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Unterberger Heimweide
neue Erholungslandschaft
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Weideerträge
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Projekt Höhenprofil Johnsbach

 Weideerträge

Quelle: Alpenländische Expertenforum 1998
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2. Aufwuchs
1. Aufwuchs

"#���
�	$��%��	�
 �&+���(
������� ��! -,

Steirisches Almprojekt

 Übersicht

� auf 7 Standorten jeweils 2 Aufwüchse untersucht

� Durchschnittsbruttoerträge 

ohne Berücksichtigung v. Vertritt oder Selektion

Weide 26,8 dt/ha 100 %

Waldweide 3,4 dt/ha 12 %

abgestockte Fläche    17,6 dt/ha ?

� Einfluss des Kleinklimas, der Futterzusammen-

setzung,   Weide- und Düngungsmanagment
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Ablöse in Geld
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Ertragswert von Weiderechten

 Dr. DI Bruckner 
Gumpenstein 02/1966

� ATS 2.500 – 25.000,--/NKG

� Schlusssatz :
Im Interesse der Erhaltung der bäuerlichen 
Betriebe sind weiterhin Ablösen in Grund 
und Boden der Ablöse in Geld, nach dem 
Gesetz bestimmten Bedingungen , 
vorzuziehen
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Ertragswert von Weiderechten

 Univ.Prof. Dr. Otto Gurtner 18.12.1979
Bewertung nach dem entgangenen Nutzen, abgeleitet aus

- Gewichtszunahmen bzw. tier. Leistungen

- Weideertrag in KStE

- kapitalisierte Pacht- bzw. Weidezinse

- Bewertung mit Hilfe eines mittleren Heupreises

- 12 dt a ATS 125,-- ATS   1.500,--
Aufwandseinsparung 300,--
Nettojahreswert 1.200,--

Ersatzkostenwert (KF 25) ATS 30.000,--

- + - 20 % je n. indiv. Verhältnissen

- Vergl. ÖBF-Ablösungssatz ATS 8.100,-- Heupreis v. ATS 0,27
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Ertragswert von Weiderechten

 DI Christoph Crepaz 09/1993
� Dissertation auf der Boku: 

„Bewertung von Weiderechten zur Ablöse in Geld“

� Modellrechnungen und Beispielsalmen
� ATS 33.000,-- bis 57.000,--/NKG

€ 2.398,-- bis   4.142,--/NKG
- besonders vorteilhaft erwiesen sich Betriebsformen 

mit Milchverarbeitung und Direktvermarktung 
bzw. Almen mit familieneigenen Arbeitskräften
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Ablösesätze der ÖBF

� € 11,99/GVE und Tag netto
� € 1.199,--/NKG netto
� € 1.343,--/NKG brutto

 Land Vorarlberg
� verdoppelt aus dem Landesbudget die 

Ablösesätze der ÖBF
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Ablösesätze in Tirol

� auf Übereinkommensweg
� gesetzlich Ertragswert

 Verkehrswerte:
� Brandenberg: ca. € 3.600,--
� Achenkirch € 3.600,-- bis 7.000,--
� Zillertal über € 7.000,--


